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Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Rhede, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrie-
ben sind, werden im „Amtsblatt der Stadt Rhede“ vollzogen. Das Amtsblatt erscheint bei Be-
darf. Auf sein Erscheinen soll jeweils in der Tageszeitung Bocholter-Borkener Volksblatt hin-
gewiesen werden (§ 16 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Rhede). 
• Das Amtsblatt liegt am Eingang des Rathauses (Eingang Rathausplatz) zur kostenlosen 

Mitnahme aus. Einzellieferung oder Dauerbezug erfolgen kostenlos durch die Stadtverwal-
tung Rhede - Ratsbüro -, Rathausplatz 9, 46414 Rhede, Tel. 02872/930-0, E-Mail: 
info@rhede.de 

• Im Internet steht das Amtsblatt unter www.rhede.de/Amtsblatt zur Verfügung. Dort besteht 
auch die Möglichkeit, den kostenlosen E-Mail-Newsletter zu bestellen, mit dem der Abon-
nent auf neu erschienene Amtsblätter automatisch hingewiesen wird. 
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Wahlbekanntmachung der Stadt Rhede 
 

Am 15. Mai 2022 findet die Wahl zum 18. Landtag des Landes 
Nordrhein-Westfalen statt. 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
1. Die Stadt Rhede gehört zum Wahlkreis 76 - Borken I - und ist in 12 

Stimmbezirke eingeteilt. 
 

Stimmbezirk und Wahlraum, in dem die/der Wahlberechtigte wählen 
kann, sind in der Wahlbenachrichtigung, die in dem Zeitraum vom 08. 
April 2022 bis 24. April 2022 zugestellt worden ist, angegeben. 
 
Die Wahlräume sind alle barrierefrei zugänglich.  
  
Die fünf Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses am Wahltag um 14.00 Uhr im Rathaus, Rathausplatz 9, 46414 
Rhede, zusammen.  
 

2. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie/er eingetragen ist.  
 
Die/Der Wähler/in soll die Wahlbenachrichtigung mitbringen und hat 
sich auf Verlangen über ihre/seine Person auszuweisen. Deshalb ist der 
Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 

3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum bereitge-
halten werden. 
 
Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 

Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der 
Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei 
anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts 
von dem Namen jeder Bewerberin/jedes Bewerbers einen Kreis für 
die Kennzeichnung, 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung 

der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
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diese, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber/innen der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung  
einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 

Die/Der Wähler/in gibt 
 
ihre/seine Erststimme in der Weise ab, 
dass sie/er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher/welchem Bewerber/in sie gelten soll, 

 
und ihre/seine Zweitstimme in der Weise,  
dass sie/er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein 
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig  
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.  

 
Der Stimmzettel muss von der/dem Wähler/in in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass ihre/seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt  
werden.  
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Stimm-
bezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beein-
trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.  

 
5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 

Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,  
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses 
Wahlkreises  

 
oder 
 

b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich im Bürgerbüro der Stadt 
Rhede die Briefwahlunterlagen beschaffen (siehe Rückseite der Wahl-
benachrichtigung). Sie/Er muss ihren/seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unter- 
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig dem Bürgermeister der Stadt 
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Rhede zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der Stadtverwaltung Rhede abge-
geben werden.  
 

6. Jede/r Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal und nur  
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine/n  
Vertreter/in anstelle des/der Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 26 Abs. 
4 des Landeswahlgesetzes). 

 
Ein/e Wähler/in, der/die des Lesens unkundig oder aufgrund einer  
Behinderung an der Abgabe ihrer/seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der/dem Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt.  
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung der/des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht (§ 26 Abs. 5 des Landes-
wahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl her-
beiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rah-
men zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der/des 
Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der/des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
Rhede, 26. April 2022 Stadt Rhede 
 Der Bürgermeister 
  
 Jürgen Bernsmann 
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Bekanntmachung 
des Satzungsbeschlusses über die 5. Änderung des  

Bebauungsplanes „Rhede BN 1“ (Bereich einer Fläche zwischen 
Burloer Straße, Borger Stiege und Gartenstraße) im vereinfachten 

Verfahren gem. § 13 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

Der Rat der Stadt Rhede hat in seiner Sitzung am 02.03.2022 in Kenntnis 
der Planzeichnung mit den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen 
und der Begründung gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) sowie des § 89 der 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung- 
(BauO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.08.2018 (GV. 
NRW. S. 421) und der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in den jeweils geltenden Fassungen, den 
Bebauungsplan „Rhede BN 1, 5. Änderung“ (Bereich einer Fläche zwischen 
Burloer Straße, Borger Stiege und Gartenstraße) im vereinfachten  
Verfahren gem. § 13 Baugesetzbuch (BauGB) bestehend aus der Plan-
zeichnung und den textlichen Festsetzungen, als Satzung und die Begrün-
dung hierzu beschlossen.  
 
Der Bebauungsplan wurde im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB aufgestellt. 
 

 
Auszug aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) mit Abgrenzung 

des Plangebietes „Rhede BN 1, 5. Änderung“, Gemarkung Rhede, Flur 9 -unmaßstäblich- 
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Bekanntmachungsanordnung: 
Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan „Rhede BN 1, 5. Ände-
rung“ (Bereich einer Fläche zwischen Burloer Straße, Borger Stiege und 
Gartenstraße) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan mit der dazugehörigen Begründung wird ab sofort  
während der Dienststunden im Rathaus der Stadt Rhede, Rathausplatz 9, 
46414 Rhede, Fachbereich 30 - Bau und Ordnung, Zimmer 328, zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
 
Die Unterlagen sind auch im Internet auf der Seite der Stadt Rhede 
https://www.rhede.de/bauleitplanung einzusehen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass 
a) gemäß § 215 Abs. 1 BauGB eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften  
unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt- 
machung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Rhede unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend  
gemacht worden ist. Ebenso ist eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das  
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes  
sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit  
Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Rhede 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind; 

b) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit Verkündigung 
der Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, eine 
vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, die Satzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekanntgemacht worden, der Bürgermeister hat die 
Ratsbeschlüsse vorher beanstandet oder der Form- oder Verfahrens-
mangel ist gegenüber der Stadt Rhede vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt; 

c) gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB ein Entschädigungsberechtigter 
Entschädigung verlangen kann, wenn die in §§ 39 bis 42 BauGB  
bezeichneten Vermögensanteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit 
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des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung und Entschä-
digung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Gemäß 
§ 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht 
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
oben genannten Fällen bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan „Rhede BN 1, 5. Än-
derung“ (Bereich einer Fläche zwischen Burloer Straße, Borger Stiege und 
Gartenstraße) in Kraft. 
 
 
Rhede, 26. April 2022         
 
 

Jürgen Bernsmann 
  Bürgermeister 
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